
9. Schutz der Ermittlungen

9.   Schutz der Ermittlungen 

Dem Schutz der Ermittlungen kommt in Verfahren wegen Organisierter Kriminalität besonders hohe 
Bedeutung zu. Ihm muss durch Ermittlungsbehörden und Justizvollzugsanstalten Rechnung getragen 
werden. Um das vorrangige Ermittlungsziel (vgl. Nr. 4.1) nicht zu gefährden, ist sicherzustellen, dass 

–  ausschließlich unmittelbar an den Ermittlungen Beteiligte Kenntnis von Maßnahmen der verdeckten 
Informationsgewinnung erlangen

 
–  in den mit der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität befassten 
Dienststellen/Organisationseinheiten alle Voraussetzungen für den Schutz der Ermittlungen gegeben sind. 

 
Die Rechte der Verteidigung bleiben unberührt.

 

 


